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	Übersicht: Was Sie dürfen und was nicht

	Typische Situation
	Ihr Handlungsspielraum
	Was Grenzen überschreitet

	Bewohner* möchte trotz Sturzrisiko ohne Gehhilfe laufen.
	Sie dürfen das ermöglichen, wenn eine Risikoaufklärung erfolgt ist. Die Entscheidung wird dokumentiert; liegt eine schriftliche Einverständnis-erklärung des Bewohners oder seiner gesetzlichen Vertretung vor, ist dies zusätzlich hilfreich.
	Fixierende Maßnahmen sind nur mit richterlicher Anordnung zulässig. Eine Ausnahme besteht bei akuter Gefahr.

	Angehörige fordern Medikamente gegen den Willen des Bewohners.
	Sie können beraten, Hintergründe klären und Gespräche begleiten.
	Maßnahmen gegen den erklärten Willen einer einwilligungsfähigen Person sind rechtlich nicht zulässig. Eine Medikamentengabe ohne ärztliche Anordnung ist nicht zulässig.

	Bewohner* verweigert die Körperpflege regelmäßig.
	Sie dürfen Gesprächsangebote machen, biografisch arbeiten und Alternativen aufzeigen.
	Eine Durchsetzung gegen den Willen ist nicht erlaubt. Auch hier gilt: Selbstbestimmung geht vor.

	Bewohner möchte trotz Demenz frei über Aufenthaltsort entscheiden.
	Sie können begleiten, strukturieren und Risiken im Team oder mit rechtlicher Betreuung abwägen.
	Einschränkungen sind nur bei akuter Eigen- oder Fremdgefährdung erlaubt und müssen gerichtlich angeordnet sein. Ausnahmen sind in engen Grenzen bei Gefahr in Verzug möglich.

	Bewohner* verlässt regelmäßig ohne Jacke das Haus.
	Sie dürfen biografisch hinterfragen und Erinnerungen oder Begleitung situativ anbieten.
	Zwang ist nicht zulässig. Schutzmaßnahmen sind nur bei akuter Gesundheitsgefährdung gerechtfertigt.

	Angehörige bestehen auf nächtlicher Kontrolle mit Bewegungs-melder.
	Sie können gemeinsam nach Kompromissen suchen – etwa durch regelmäßige Kontrollgänge.
	Technische Überwachung ist nur mit nachweisbarer Einwilligung des Bewohners bzw. der gesetzlichen Vertretung zulässig. Die Schriftform ist nicht gesetzlich gefordert, aber dringend empfohlen.

	Bewohner* lehnt Inkontinenz-versorgung tagsüber ab.
	Sie dürfen aufklären, Alternativen vorschlagen und die Umgebung entsprechend schützen.
	Gegen den erklärten Willen darf keine Maßnahme erfolgen. Kleidungsschutz ohne Zustimmung ist nicht erlaubt.
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